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Sitzung des Gemeinderates vom 06.05.2021 

Ergebnis: verwiesen in den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und 
Mobilität 
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A n t r a g  N r . : 0 0 4 0 / 2 0 2 1 / A N   

B ri efk opf des A ntragste lle rs: 

 

Heidelberg, 30.03.2021 

Tagesordnungspunkt Gemeinderat –  Pilotversuch zur flächendeckenden Änderung der 
Regelgeschwindigkeit in der Stadt auf 30 km/h 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

für die nächste Sitzung des Gemeinderates stellen die Unterzeichner gemäß § 18 Absatz 3 der 
Geschäftsordnung des Gemeinderates der Stadt Heidelberg den Antrag, folgenden Tagesordnungspunkt 
aufzunehmen: 

Der Oberbürgermeister beantragt beim Bundesverkehrsministerium als Pilotprojekt die 
Regelgeschwindigkeit im Stadtgebiet auf Tempo 30 zu verringern. Tempo 50 kann in definierten 
Ausnahmefällen weiterhin bestehen bleiben. 

Begr ündung 

Die Städte Leipzig und Freiburg haben bereits Anträge zu Pilotversuchen beim Bundesverkehrsministerium 
gestellt. Damit können Erfahrungen gesammelt werden, die die Änderung der StVO zu einer bundesweiten 
Tempo-30-Regelung in Städten als Regelgeschwindigkeit ermöglicht. Langwier ige Genehmigungsverfahren 
zu einzelnen Streckenabschnitten wären damit hinfällig, ständig wechselnde Tempoangaben gehörten der 
Vergangenheit an. 

Tempo 30 bietet für alle Verkehrsteilnehmer*innen Vorteile: insgesamt weniger und weniger schwere 
Verkehrsunfälle, da sich der Bremsweg halbiert, sowie mehr Sicherheit für Fußgänger*innen und 
Radfahrer*innen. Weiterhin ergäben sich weniger Lärmemissionen, mehr Lebensqualität und sicheres 
Queren von Straßen. Darüber hinaus bräuchte man weniger Verkehrsschilder und e s käme zu einem 
flüssigeren Verkehrsablauf durch gleichmäßige Geschwindigkeit. 

g e z e i c h n e t  F r a k t i o n  B ü n d n i s  9 0 / D i e  G r ü n e n  
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